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Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem 
Administrativa — CAAD) (Portugal), eingereicht am 26. März 2018 — IDEALMED III — Serviços 
de Saúde SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Rechtssache C-211/18)

(2018/C 240/20)

Verfahrenssprache: Portugiesisch

Vorlegendes Gericht

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: IDEALMED III — Serviços de Saúde SA

Beklagte: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vorlagefragen

1.

Läuft es Art. 132 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (1) (Mehrwertsteuerrichtlinie) zuwider, wenn davon 
ausgegangen wird, dass eine Krankenhauseinrichtung, die einer Handelsgesellschaft des 
Privatrechts gehört, die Übereinkommen zur Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der 
ärztlichen Heilbehandlungen mit dem Staat und juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
geschlossen hat, dazu übergeht, unter Bedingungen zu handeln, die mit den Bedingungen für die 
in dieser Bestimmung genannten Einrichtungen des öffentlichen Rechts in sozialer Hinsicht 
vergleichbar sind, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

—

Mehr als 54,5 % der in Rechnung gestellten Beträge, einschließlich der den betreffenden 
leistungsberechtigten Nutzern in Rechnung gestellten Beträge, werden den Diensten des Staates 
und öffentlichen Subsystemen im Gesundheitsbereich in Rechnung gestellt, und zwar zu Preisen, 
die in mit diesen geschlossenen Übereinkommen und Vereinbarungen festgelegt sind;

—

mehr als 69 % der Nutzer sind Leistungsberechtigte öffentlicher Subsysteme im 



Gesundheitsbereich bzw. ihnen kommen Dienstleistungen zugute, die im Rahmen von mit 
Diensten des Staates geschlossenen Übereinkommen erbracht werden;

—

mehr als 71 % der ärztlichen Leistungen wurden im Rahmen der mit öffentlichen Subsystemen im 
Gesundheitsbereich und Diensten des Staates geschlossenen Übereinkommen erbracht; und

—

es besteht ein großes allgemeines öffentliches Interesse an der fraglichen Tätigkeit?

2.

Läuft es angesichts der Tatsache, dass Portugal sich dafür entschieden hat, nach Art. 377 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie Umsätze von nicht unter Art. 132 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie 
fallenden Krankenhäusern weiterhin von der Mehrwertsteuer zu befreien, und dass es diesen 
Steuerpflichtigen nach Art. 391 der Richtlinie die Möglichkeit eingeräumt hat, sich für eine 
Besteuerung der genannten Umsätze zu entscheiden, mit der Verpflichtung, diese Regelung 
mindestens fünf Jahre beizubehalten, und der Möglichkeit zur Rückkehr zur Befreiungsregelung 
lediglich bei Bekundung einer entsprechenden Absicht, Art. 391 der Richtlinie und/oder den 
Grundsätzen des Bestandsschutzes und des Vertrauensschutzes sowie der Gleichheit, der 
Nichtdiskriminierung, der Neutralität und der Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen in Bezug 
auf die Nutzer und Steuerpflichtigen, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind, zuwider, 
wenn die Autoridade Tributária e Aduaneira vor Ablauf dieser Frist die Anwendung der 
Befreiungsregelung verlangt, nämlich ab dem Zeitraum, in dem der Steuerpflichtige ihrer Ansicht 
nach dazu übergegangen ist, Dienstleistungen unter Bedingungen zu erbringen, die mit den 
Bedingungen für Einrichtungen des öffentlichen Rechts in sozialer Hinsicht vergleichbar sind?

3.

Läuft es Art. 391 der Richtlinie und/oder den genannten Grundsätzen zuwider, wenn ein neues 
Gesetz vor Ablauf dieser Frist von fünf Jahren die Anwendung der Befreiungsregelung auf die 
Steuerpflichtigen verlangt, die sich zuvor für die Besteuerungsregelung entschieden haben?

4.

Stehen Art. 391 der Richtlinie und/oder die genannten Grundsätze einer gesetzlichen Regelung 
entgegen, angesichts deren ein Steuerpflichtiger, der sich für die Anwendung der 
Besteuerungsregelung entschieden hat, weil er zum Zeitpunkt dieser Entscheidung keine 
Gesundheitsdienstleistungen unter Bedingungen erbrachte, die mit den Bedingungen für 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts in sozialer Hinsicht vergleichbar sind, diese Regelung 
beibehalten kann, wenn er dazu übergeht, diese Dienstleistungen unter Bedingungen zu 
erbringen, die mit den Bedingungen für Einrichtungen des öffentlichen Rechts in sozialer Hinsicht 
vergleichbar sind?

(1)  ABl. 2006, L 347, S. 1.


